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Erklärung zur Umsatzsteuer
!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
Ich/Wir erkläre(n), zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)
Die Vorkalkulation der Gesamtkosten des beantragten Vorhabens enthält Umsatzsteuerbeträge 
Sofern oben erklärt wurde, dass für dieses Projekt keine Vorsteuerabzugsberechtigung bzw. teilweise Vorsteuerabzugs-berechtigung vorliegt, erkläre ich mit  meiner Unterschrift / erklären wir mit unserer   Unterschrift, dass im Rahmen dieses Vorhabens von  mir/uns die Umsatzsteuer tatsächlich gezahlt wird und  ich/wir für das konkret beantragte Vorhaben nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigt  bin/sind. Sollte sich zukünftig an der Vorsteuerabzugsberechtigung etwas ändern
(z.B. durch Optionsmöglichkeiten) und  ich/wir doch zum Vorsteuerabzug berechtigt  bin/sind,  verpflichte   ich mich/verpflichten 
wir uns,  dies gegenüber der Bewilligungsstelle anzuzeigen und die Förderung, die auf die geförderte Umsatzsteuer entfällt, 
zurückzuzahlen. Zudem  werde ich/werden wir alle Belege und Buchungen, die zu dem Fördervorhaben gehören,  
im Rahmen der Buchhaltung separat führen und ablegen.
In Bezug auf sämtliche Daten, die im Zusammenhang mit dem o.g. Vorhaben stehen,  erkläre ich/ erklären wir  den  
Verzicht auf die Einhaltung des Steuergeheimnisses nach § 30 Abs. 4 Nr. 3 AO und  entbinde/ entbinden den  
Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer (unter 2. genannt) beziehungsweise das kommunale Rechnungsprüfungsamt  
(unter 3. genannt) von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung.
1. Erklärung des Antragstellers
-
ZW
Versionsnummer:
Hiermit wird bestätigt, dass Ausgaben die in Zusammenhang mit diesem konkreten Vorhaben stehen (siehe Antrag)  
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen.
Mir/Uns ist bewusst, dass
-  aufgrund vorstehender Angaben eine Förderung der Umsatzsteuer u. a. mit Mitteln der EU erfolgt, die voraussetzt,  
   dass in den zur Erstattung vorzulegenden Rechnungen die enthaltene Umsatzsteuer von  mir/uns tatsächlich   geleistet wird;
-  falsche Angaben in diesem Zusammenhang eine  subventionserhebliche Tatsache im Sinne des § 264   Strafgesetzbuch (Subventionsbetrug)  darstellen;
-   ich/wir nach § 1 des niedersächsischen Subventionsgesetzes vom 22.06.1977   (Nds. GVBl. S.189 - VORIS 77000 02 00 00 000) i. V. m. § 3 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976   (BGBl. I S. 2034, 2037) in der Fassung vom 25.09.1990 (BGBl. I S. 2106)  verpflichtet  bin/sind, der   bewilligenden Stelle Abweichungen vom Förderantrag, insbesondere Änderungen zur Vorsteuerabzugs-   berechtigung, anzuzeigen;
-    ich/wir im Falle einer späteren Kontrolle ggf. eine aktuelle Bescheinigung über die Vorsteuerabzugsberechtigung  
    vorzulegen habe/haben.
2. Bestätigung des Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers
Die Testate in Ziffer 2 und 3 müssen nicht ausgefüllt werden , wenn Sie für dieses Projekt vollständig vorsteuerabzugsberechtigt sind.
3. Bestätigung des kommunalen Rechnungsprüfungsamtes
Die Testate in Ziffer 2 und 3 müssen nicht ausgefüllt werden , wenn Sie für dieses Projekt vollständig vorsteuerabzugsberechtigt sind.
Hiermit wird bestätigt, dass Ausgaben die in Zusammenhang mit diesem konkreten Vorhaben stehen (siehe Antrag)
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen.  
Weiterhin verpflichtet sich das ausstellende Rechnungsprüfungsamt bei späteren Kontrollen mitzuwirken, die mit
diesem konkreten Vorhaben in Verbindung stehen.
Die Testate in Ziffer 2 und 3 müssen nicht ausgefüllt werden , wenn Sie für dieses Projekt vollständig vorsteuerabzugsberechtigt sind.
Alternativ zu Nummer 2 kann im Fall des kommunaler Antragsteller ersatzweise durch das Rechnungsprüfungsamt
die nachfolgende Bestätigung erbracht werden.
Die Testate in Ziffer 2 und 3 müssen nicht ausgefüllt werden , wenn Sie für dieses Projekt vollständig vorsteuerabzugsberechtigt sind.
Information zur Förderung von Umsatzsteuer mit Mitteln der  
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF)
  
Sie haben im Rahmen eines ESIF-Förderantrages auch die Förderung der Umsatzsteuer beantragt und angegeben, bezüglich dieses Vorhabens nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt zu sein.  
Eine Förderung der Umsatzsteuer ist nach Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 nur zulässig, wenn Sie für das Fördervorhaben nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Ihre Angabe im Förderantrag ist von der zuständigen Bewilligungsstelle zu prüfen und deshalb durch Bescheinigung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers oder im Falle kommunaler Begünstigter eines kommunalen Rechnungsprüfungsamtes (siehe unten) zu belegen.
  
In der Bescheinigung muss bestätigt werden, dass Sie für das Fördervorhaben nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind. Nachträgliche Änderungen der Vorsteuerabzugsberechtigung (z. B. Nutzen einer Optionsmöglichkeit), sind der Bewilligungsstelle anzuzeigen. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, die Förderung, die auf die Umsatzsteuer entfällt, zurückzuzahlen (z. B. § 19 Absatz 2 UStG für Kleinunternehmer).
  
Im Fall kommunaler Begünstigter kann die Bescheinigung durch das kommunale Rechnungsprüfungsamt erstellt werden. Sie ist mit dem Zusatz zu versehen, dass sich das ausstellende Rechnungsprüfungsamt zur Unterstützung eventueller späterer Kontrollen, die mit dem konkreten Vorhaben in Verbindung stehen, verpflichtet. 
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